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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes 
und des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes

A .  Z i e l s e t z u n g

Die Gesetzesänderung hat zwei Schwerpunkte. Zum einen ergeben sich als Folge 
der Änderungen des Telekommunikationsgesetzes sowie des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes durch Artikel 1 und 13 des Gesetzes vom 30. März 2021 zur An-
passung der Regelungen über die Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben aus der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 (BGBl. I S. 448) 
und der Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes durch Artikel 2 des Tele-
kommunikationsmodernisierungsgesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858, 
1966), Artikel 5 des Gesetzes zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes 
der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien vom 23. Juni 2021 
(BGBl. I S.1982, 1999) und durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des 
Verfassungsschutzrechts vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2274) notwendige Ände-
rungen des Landesverfassungsschutzgesetzes, die insbesondere der Anpassung an 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Voraussetzungen der 
Erteilung von Auskünften über Bestandsdaten im manuellen Verfahren dienen. 
Zum anderen werden Anpassungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz an 
das geänderte Bundesrecht vorgenommen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Mit Beschluss vom 27. Mai 2020 (Az.: 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13 – Be-
standsdatenauskunft II) hat das Bundesverfassungsgericht bestimmte Regelungen 
des Telekommunikationsgesetzes und Bundesverfassungsschutzgesetzes zur Spei-
cherung und Verwendung von Telekommunikationsdaten für unvereinbar mit dem 
Grundgesetz erklärt. Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass 
die Erteilung einer Auskunft über Bestandsdaten grundsätzlich verfassungsrecht-
lich zulässig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung eine 
Übergangsfrist zur Anpassung der Gesetze bis zum 31. Dezember 2021 festgelegt. 
Auf Grund dessen sind die für verfassungswidrig erklärten Normen des Telekom-
munikationsgesetzes und des Bundesverfassungsschutzgesetzes bis Ende 2021 an 
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die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angepasst worden. Zwar werden die 
auf den für verfassungswidrig erklärten Bundesregelungen basierenden Regelun-
gen des Landesverfassungsschutzgesetzes von der Rechtskraft der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts nicht unmittelbar erfasst. Sofern sie aber, wie im 
vorliegenden Fall, mit den für verfassungswidrig erklärten Normen des Bundes-
rechts inhaltlich identisch sind, sollten sie nach dem Rechtsgedanken des § 31 
Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ebenfalls zeitnah angepasst wer-
den.
Eine weitere Änderung betrifft das sogenannte Marktortprinzip, das in den no-
vellierten Regelungen des Telekommunikations- sowie des Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes und des Bundesverfassungsschutzgesetzes ver-
ankert wurde. Mit den Änderungen im Landesverfassungsschutzgesetz wird der 
Anwendungsbereich der einzelnen Auskünfte in Bezug auf ausländische Unter-
nehmen klargestellt.
Die Änderungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz sind erforderlich, um 
sprachliche Anpassungen unter anderem aus Anlass der Neuregelung im Perso-
nenstandsgesetz umzusetzen. Zudem wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
am 17. Juni 2021 die organisatorische Zuständigkeit für das Stasi-Unterlagen-
Archiv vom Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik auf das Bundesarchiv über-
gegangen ist.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Keine.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

Von der Berechnung des Erfüllungsaufwands konnte abgesehen werden. 

F.  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Von der Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung konnte nach 
Nummer 4.4.4 der VwV Regelungen abgesehen werden.

G .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Zusätzliche Kosten für die Privatwirtschaft sowie für Bürgerinnen und Bürger 
entstehen nicht.
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Staatsministerium Stuttgart, 28. Juni 2022
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes und des Landes sic
herheitsüberprüfungsgesetzes. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags 
herbeizuführen. Die Zuständigkeit liegt beim Ministerium des Inneren, für Digita-
lisierung und Kommunen.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landesver-
fassungsschutzgesetzes und des Landes-

sicherheitsüberprüfungsgesetzes

Artikel 1
Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes

Das Landesverfassungsschutzgesetz in der Fassung vom 
5. Dezember 2005 (GBl. 2006 S. 1), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (GBl. S. 53) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5b wird wie folgt geändert:
 a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
   „(4) Zur Auskunft nach Absatz 1 bis 3 sind Unter-

nehmen verpflichtet, die in Deutschland 
  1. eine Niederlassung haben oder 
  2. den Dienst erbringen oder daran mitwirken.“
 b)  In Absatz 8 Satz 2 wird die Zahl „7“ durch die Zahl 

„8“ ersetzt.
 c)  Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden die Absätze 5 

bis 9.

2. § 5c wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
   „Soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte 

im Einzelfall zur Aufklärung bestimmter Bestre-
bungen oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2 erfor-
derlich ist, darf von demjenigen, der geschäfts-
mäßig Telekommunikationsdienste, Telemedien-
dienste oder beides erbringt oder daran mitwirkt, 
Auskunft über die nach § 3 Nummer 6 und § 172 
des Telekommunikationsgesetzes sowie nach § 2 
Absatz 2 Nummer 2 des Telekommunikation-Te-
lemedien-Datenschutz-Gesetzes erhobenen Daten 
verlangt werden.“ 

 b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
    „(4) Die Rechtsgrundlage und die tatsächlichen 

Anhaltspunkte, die das Auskunftsersuchen nach 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 veranlassen, sind ak-
tenkundig zu machen.“ 

 c)  Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 ein-
gefügt:

   „(5) Zur Auskunft nach Absatz 1 und 3 sind Unter-
nehmen verpflichtet, die in Deutschland 

  1. eine Niederlassung haben oder 
  2. den Dienst erbringen oder daran mitwirken.“
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 d)  Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absätze 6 
bis 8.

3.  In § 6 Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe „§ 5b Abs. 4 
und 5“ durch die Wörter „§ 5b Absatz 5 und 6“ er-
setzt.

4.  In § 16 Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl „7“ durch die 
Zahl „8“ ersetzt.

5.  In § 16c Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „7“ durch die 
Zahl „8“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes

Das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 12. Feb-
ruar 1996 (GBl. S. 159), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 3. Februar 2021 (GBl. S. 53) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 12 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 1 werden die Wörter „bei dem Bundes-

beauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik“ durch die Wörter „bei dem 
Bundesarchiv“ ersetzt.

 b)  In Satz 4 werden die Wörter „an den Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik“ durch die Wörter „an das Bundes-
archiv“ ersetzt.

2.  In § 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2a, 9 und 18 wird 
jeweils das Wort „Geschlecht“ durch das Wort „Ge-
schlechtseintrag“ ersetzt.

3.  In § 16 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „Na-
mens,“ die Wörter „des Vornamens, des Geschlechts-
eintrages,“ eingefügt.

4. § 19 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 werden nach den 

Wörtern „Änderungen des Namens,“ die Wörter 
„des Vornamens, des Geschlechtseintrages,“ einge-
fügt.

 b)  In Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 werden nach den 
Wörtern „Änderungen des Namens,“ die Wörter 
„des Vornamens, des Geschlechtseintrages,“ einge-
fügt.

5. § 21 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „§ 13 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 bis 6 und 19“ durch die Wörter „§ 13 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 6 und 19 und Absatz 4 
Nummer 1“ ersetzt und nach dem Wort „Daten“ die 
Wörter „der betroffenen Person und der mitbetrof-
fenen Person“ eingefügt. 
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 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „§ 13 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 und 19“ durch die 
Wörter „§ 13 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 6 
und 19 und Absatz 4 Nummer 1“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 1“ durch 
die Wörter „Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

6.  In § 30 Absatz 1 Nummer 2 werden nach den Wörtern 
„Änderungen des Namens,“ die Wörter „des Vorna-
mens, des Geschlechtseintrages,“ eingefügt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Die Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes ist vor dem Hintergrund der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erforderlich. Das Gericht hat mit 
Beschluss vom 27. Mai 2020 (Bestandsdatenauskunft II) unter anderem die Re-
gelung zur manuellen Bestandsdatenauskunft im Telekommunikationsgesetz und 
in mehreren Fachgesetzen des Bundes, unter anderem dem Bundesverfassungs-
schutzgesetz, für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Die für verfassungs-
widrig erklärten Vorschriften blieben nach Maßgabe der Gründe der Entscheidung 
längstens bis zum 31. Dezember 2021 anwendbar. 
Die bundesrechtlichen Vorschriften wurden demzufolge in verschiedenen Ge-
setzen, zuletzt mit der Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes, die am  
1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist, an die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts angepasst. 
Für die landesrechtlichen Vorschriften gilt, dass sie zwar von der Rechtskraft der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht unmittelbar erfasst werden. 
Sofern sie aber – wie im vorliegenden Fall – mit den für verfassungswidrig er-
klärten Normen des Bundesrechts inhaltlich identisch sind, sollten sie nach dem 
Rechtsgedanken des § 31 Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes eben-
falls zeitnah angepasst werden.
Die manuelle Bestandsdatenauskunft ermöglicht es den Sicherheitsbehörden, so 
auch dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, von Telekom-
munikationsunternehmen Auskunft insbesondere über den Anschlussinhaber eines 
Telefonanschlusses oder einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen IP-
Adresse zu erlangen. Mitgeteilt werden personenbezogene Daten der Kunden, die 
im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Durchführung von Verträgen ste-
hen (sogenannte Bestandsdaten). Nicht mitgeteilt werden dagegen Daten, die sich 
auf die Nutzung von Telekommunikationsdiensten (sogenannte Verkehrsdaten) 
oder den Inhalt von Kommunikationsvorgängen beziehen.
Die Regelung zur manuellen Bestandsdatenauskunft hat in ihrer alten Fassung 
gegen die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1  
i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz [GG]) sowie auf Wahrung des Telekom-
munikationsgeheimnisses (Artikel 10 Absatz 1 GG) verstoßen, denn nach Auffas-
sung des Gerichts begrenzte die Norm die Verwendungszwecke der Daten nicht 
in ausreichender Form, da sie keine tatbestandliche Eingriffsschwelle und keinen 
hinreichend gewichtigen Rechtsgüterschutz vorgesehen habe.
Basierend auf dem vom Bundesverfassungsgericht in der Bestandsdatenauskunft I-
Entscheidung vom 24. Januar 2012 entwickelten Doppeltürmodell, das für die 
Übermittlung von Daten korrespondierende Übermittlungs- und Abrufvorschrif-
ten in den jeweiligen Fachgesetzen vorsieht, regelt das Landesverfassungsschutz-
gesetz die Voraussetzungen für ein Auskunftsersuchen durch das Landesamt für 
Verfassungsschutz Baden-Württemberg im Rahmen der manuellen Bestandsda-
tenauskunft in § 5c des Landesverfassungsschutzgesetzes. Im Anschluss an die 
aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist daher klarstellend der 
auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützte Eingriffsanlass als tatbestandliche Befug-
nisvoraussetzung aufzunehmen. Die Änderung entspricht dem Wortlaut der geän-
derten Abrufregelung in § 8d des Bundesverfassungsschutzgesetzes, die seit dem 
1. Dezember 2021 in Kraft ist und sowohl Verweise auf das Telekommunikations-
gesetz als auch das neue Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz be-
inhaltet. Zudem wurde die Abfragebefugnis nach den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts um eine Dokumentationspflicht ergänzt.
Eine weitere Änderung betrifft das sog. Marktortprinzip, das bisher schon An-
wendung fand und nunmehr in den Regelungen des § 1 Absatz 2 des Telekommu-
nikationsgesetzes, des § 1 Absatz 3 des Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes und der §§ 8a Absatz 4 und 8d Absatz 1 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes explizit verankert wurde. Mit den Änderungen im Landesverfas-
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sungsschutzgesetz wird im Einklang mit den geänderten Bundesregelungen der 
Anwendungsbereich der einzelnen Auskünfte in Bezug auf ausländische Unter-
nehmen klargestellt.
Darüber hinaus werden Anpassungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz an 
das novellierte Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes vorgenommen sowie 
der Änderung der organisatorischen Zuständigkeit für die Stasi-Unterlagen Rech-
nung getragen.

2. Inhalt

Das Gesetz enthält folgende Regelungen:

–  Anpassung an das novellierte Telekommunikationsgesetz und Bundesverfas-
sungsschutzgesetz im Hinblick auf den auf tatsächliche Anhaltspunkte gestütz-
ten Eingriffsanlass sowie die Dokumentationspflicht 

–  Anpassung der Verweise im Hinblick auf das geänderte Telekommunikations-
gesetz sowie das neue Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz

– Verankerung des Marktortprinzips
–  Anpassungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz an das novellierte Sicher-

heitsüberprüfungsgesetz

In der Vorschrift zur manuellen Bestandsdatenabfrage in § 5c des Landesver-
fassungsschutzgesetzes waren bislang die Vorgaben nicht umgesetzt, die sich aus 
dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 für eine Infor-
mationsübermittlung von privaten Telekommunikationsanbietern an Nachrichten-
dienste ergeben. Die neue Regelung lehnt sich an die Neufassung des § 8d des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes in der Fassung vom 1. Dezember 2021 an. Da-
mit soll auch ein Gleichklang zu der Regelung auf Bundesebene erreicht werden.
Die Änderungen des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes machen redaktionelle An-
passungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz erforderlich. Damit werden 
in erster Linie sprachliche Anpassungen u. a. aus Anlass der Neuregelung im Per-
sonenstandsgesetz umgesetzt sowie der Änderung der organisatorischen Zustän-
digkeit für das Stasi-Unterlagen-Archiv Rechnung getragen. 

3. Alternativen

Keine, da die wesentlichen Änderungen aufgrund der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts sowie des neu gefassten Telekommunikations-, Bundes-
verfassungsschutz-, Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz- und Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes erforderlich sind. 

4. Entbehrlich gewordene oder vereinfachte Vorschriften

Keine.

5. Finanzielle Auswirkungen

Keine, weil es sich bezüglich der Anpassungen zur Bestandsdatenauskunft ledig-
lich um klarstellende Änderungen handelt, die keine finanziellen Auswirkungen 
entfalten. Auch von den Anpassungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz 
sind keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen zu erwarten. 

6. Erfüllungsaufwand

Der Erfüllungsaufwand muss nicht berechnet werden, da etwaige Kosten bei der 
Erfüllung originärer Aufgaben entstehen und nicht fiskalischer Natur sind oder 
aus Gründen der Informationspflicht entstehen. 
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7.  Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks nach Nummer 4.4 der VwV 
Regelungen

Durch die Gesetzesänderung sind keine erheblichen Auswirkungen auf die ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Verhältnisse zu erwarten. Von der Regelungs-
folgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung konnte daher nach Nummer 4.4.4 
der VwV Regelungen abgesehen werden.

8. Kosten für die Privatwirtschaft

Für die Privatwirtschaft entstehen keine weitergehenden Kosten, da keine neuen 
Auskunftstatbestände geschaffen werden.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 5b – Auskunftsersuchen bei Kreditinstituten, Luftfahrtunterneh-
men und Post-, Telekommunikations- und Telemediendienstleistern)

Zu Buchstabe a (§ 5b Absatz 4) 

Der neue § 5b Absatz 4 stellt den Anwendungsbereich der einzelnen Auskunfts-
verlangen in Bezug auf ausländische Unternehmen klar. So galt bisher schon das 
sogenannte Marktortprinzip, das Dienstanbieter zur Einhaltung der Rechtsstan-
dards im Zielland der angebotenen Dienstleistung verpflichtet. Nach diesem Prin-
zip beschränkte sich bereits die geltende Auskunftsregelung nicht auf Unterneh-
men mit Sitz im Inland, da auch die inländische Leistungserbringung die deutsche 
Jurisdiktion über den Sachverhalt begründet. Verpflichtet, dem jeweiligen Aus-
kunftsersuchen nachzukommen, sind demnach alle Unternehmen oder Personen, 
die Telekommunikationsnetze oder Telekommunikationsanlagen in Deutschland 
betreiben – unabhängig vom Unternehmenssitz. Die gleiche Verpflichtung trifft 
Kreditinstitute, Luftfahrtunternehmen, Postdienstleister und die übrigen in § 5b 
Absatz 1 und Absatz 2 Landesverfassungsschutzgesetz (LVSG) genannten Unter-
nehmen, die ihre Leistungen in Deutschland erbringen. 
Der Bundesgesetzgeber hat das Marktortprinzip an verschiedenen Stellen explizit 
verankert, so unter anderen im neuen § 1 Absatz 2 des Telekommunikationsgeset-
zes und im neuen § 1 Absatz 3 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes sowie in den neuen §§ 8a Absatz 4 und 8d Absatz 1 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes.
Neben der Klarstellung des Anwendungsbereichs der einzelnen Auskunftsverlan-
gen wird mit der Neuregelung im Landesverfassungsschutzgesetz im Einklang 
mit den novellierten Bundesregelungen bezweckt, den ausländischen Unterneh-
men im Kundenverhältnis eine eindeutige Legitimationsgrundlage für ihre Ko-
operation mit dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg zu ge-
ben.

Zu Buchstabe b (§ 5b Absatz 8)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a.

Zu Buchstabe c (§ 5b Absätze 5 bis 9)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a.
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Zu Nummer 2 (§ 5c – Auskunftsersuchen zu Bestandsdaten bei Telekommunikati-
ons- und Telemediendienstleistern und zu Kontostammdaten)

Zu Buchstabe a (§ 5c Absatz 1)

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 27. Mai 2020 fest-
gestellt, dass für die manuelle Bestandsdatenabfrage bei Telekommunikations- 
und Telemediendienstleistern durch die Nachrichtendienste ein auf tatsächliche 
Anhaltspunkte gestützter Eingriffsanlass tatbestandliche Befugnisvoraussetzung 
sein muss, um Datensammlungen „ins Blaue“ hinein zu unterbinden. Die Aus-
kunft muss auch im Einzelfall zumindest zur Aufklärung einer bestimmten be-
obachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung selbst erforderlich sein. Damit 
ist ein konkretes Risiko gemeint, das zur (Früh-)Erkennung konkreter Gefahren 
erforscht wird. Der Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes dient dem Schutz 
besonders gewichtiger Rechtsgüter sowie der Frühaufklärung bestimmter Risi-
kophänomene. Der neu eingefügte Verweis auf § 3 Absatz 2 sowie die Konkre-
tisierung des jeweiligen Eingriffsanlasses tragen damit den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts an den auf tatsächliche Anhaltspunkte gestützten Ein-
griffsanlass Rechnung. 
Auf Grund der Änderung der Rechtsgrundlagen des Telekommunikationsgesetzes 
und des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes werden die Ver-
weise auf Vorschriften der bisherigen Telekommunikations- und Telemedienge-
setze angepasst.

Zu Buchstabe b (§ 5c Absatz 4)

Es wird klargestellt, dass die Rechtsgrundlage für das Auskunftsverlangen nach 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie die tatsächlichen Anhaltspunkte, die selbiges 
veranlassen, aktenkundig zu machen sind. 

Zu Buchstabe c (§ 5c Absatz 5)

Es handelt sich um die gleiche Änderung wie zu Nummer 1 ausgeführt.

Zu Buchstabe d (§ 5c Absätze 6 bis 8)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe c.

Zu Nummer 3 (§ 6 – Besondere nachrichtendienstliche Mittel)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b.

Zu Nummer 4 (§ 16 – Parlamentarisches Kontrollgremium – Kontrollrahmen)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b.

Zu Nummer 5 (§ 16c – Pflicht der Landesregierung zur Unterrichtung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 12 – Maßnahmen bei einzelnen Überprüfungsarten, Überprü-
fungszeitraum)

Zu Buchstaben a und b (§ 12 Absatz 4 Satz 1 und Satz 4)

Mit der Anpassung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass am 17. Juni 2021 
die organisatorische Zuständigkeit für das Stasi-Unterlagen-Archiv vom Bun-
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desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik auf das Bundesarchiv übergegangen ist. Die 
Abfragemöglichkeit für öffentliche Stellen bleibt unabhängig davon bestehen, da 
das bislang geltende Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) auf Grund einer Verwei-
sung im Bundesarchivgesetz weiterhin die rechtliche Basis des Aktenzugangs ist  
(vgl. § 3b des Bundesarchivgesetzes).

Zu Nummer 2 (§ 13 – Sicherheitserklärung)

Bei der Änderung des Begriffs „Geschlechts“ zu „Geschlechtseintrag“ handelt es 
sich um eine sprachliche Anpassung u. a. aus Anlass der Neuregelung in § 45b 
des Personenstandsgesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882) geändert worden 
ist. Danach wird betroffenen Personen die Möglichkeit eröffnet, den Geburtsein-
trag im Falle einer ärztlich festgestellten Variante der Geschlechtsentwicklung 
durch Erklärung gegenüber dem Standesamt zu ändern. Mit der Erklärung wird 
die Änderung des Eintrags (des Geschlechts) bewirkt. Dieser Eintrag beziehungs-
weise die Änderung des Eintrags ist für jedes Geschlecht eindeutig verifizierbar.

Zu Nummer 3 (§ 16 – Unterrichtung durch die personalverwaltende Stelle)

Es handelt sich bei den Änderungen um eine Anpassung u. a. aus Anlass der Neu-
regelung in § 45b des Personenstandsgesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I  
S. 122), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882) 
geändert worden ist. Danach wird betroffenen Personen die Möglichkeit eröffnet, 
den Geburtseintrag im Falle einer ärztlich festgestellten Variante der Geschlechts-
entwicklung durch Erklärung gegenüber dem Standesamt zu ändern. Parallel da-
zu kann auch der Vorname angepasst werden. Mit der Aufnahme einer Nach-
berichtspflicht und Speicherbefugnis für die Änderung des Vornamens und des 
Geschlechtseintrages wird diese Entwicklung im Landessicherheitsüberprüfungs-
gesetz nachvollzogen. 

Zu Nummer 4 (§ 19 – Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte)

Zu Buchstaben a und b (§ 19 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3, Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 3) 

Es handelt sich um die gleiche Anpassung wie zu Nummer 3 ausgeführt.

Zu Nummer 5 (§ 21 – Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Da-
ten in Dateien)

Zu Buchstaben a und b (§ 21 Absatz 1, Absatz 2)

In beiden Absätzen wird durch die Benennung der einschlägigen Normen konkre-
tisierend dargestellt, welche personenbezogenen Daten seitens der zuständigen 
Stelle sowie der mitwirkenden Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Dateien 
gespeichert, verändert und genutzt werden dürfen. Die Ergänzung in beiden Ab-
sätzen dient der Klarstellung, dass die Speicherbefugnis alle in § 13 Absatz 1 
Nummer 1 bis 6 sowie Nummer 19 genannten Daten unabhängig von der Rechts-
grundlage der Erhebung umfasst. So enthält § 13 Absatz 1 Nummer 5 eine zeit-
liche Begrenzung der anzugebenden Wohnsitze, die jedoch die Befugnis zur 
Speicherung weiterer, rechtmäßig erhobener Wohnsitzdaten (vgl. § 13 Absatz 4 
Nummer 1) unberührt lässt. In Absatz 1 wird ferner die Speicherbefugnis der zu-
ständigen Stelle um Daten der mitbetroffenen Person erweitert. Die Speicherung 
ist notwendig, um Daten aus elektronisch eingehenden Sicherheitserklärungen für 
die Nutzung durch die mitwirkende Behörde weiterverarbeiten zu können.
Bei der Einfügung in § 21 Absatz 2 Satz 2 handelt es sich um eine Präzisierung 
der Verweisung.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2779

12

Zu Nummer 6 (§ 30 – Übermittlung von Informationen über persönliche und 
arbeitsrechtliche Verhältnisse)

Es handelt sich um die gleiche Anpassung wie zu Nummer 3 ausgeführt.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung in Artikel 3 regelt das Inkrafttreten.

C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung und Bewertung

1. Eingegangene Stellungnahmen

Zu dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung des LVSG und des Landessicher-
heitsüberprüfungsgesetzes (LSÜG) wurden der Gemeindetag Baden-Württem-
berg, der Städtetag Baden-Württemberg, der Landkreistag Baden-Württemberg, 
der Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg, der Verein der 
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg, die Rechts-
anwaltskammer Freiburg, die Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, die Rechtsan-
waltskammer Stuttgart, die Rechtsanwaltskammer Tübingen, der Anwaltsverband 
Baden-Württemberg im Deutschen Anwaltverein e. V., die Arbeitsgemeinschaft 
Verwaltungsrecht Baden-Württemberg im Deutschen Anwaltverein, die Neue 
Richtervereinigung e. V., der Beamtenbund Tarifunion BBW, die Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst – Landesverband Baden-Württemberg, der Christliche Ge-
werkschaftsbund Deutschland, die Humanistische Union, die Gesellschaft für 
Freiheitsrechte, Digitalcourage e. V. und Amnesty International angehört.
Die Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen sowie der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit wurden im Rahmen der Anhörung beteiligt. Gleich-
zeitig wurde der Gesetzentwurf dem Normenprüfungsausschuss und dem Nor-
menkontrollrat zugeleitet und in das Beteiligungsportal der Landesregierung zur 
Kommentierung eingestellt.
Stellung genommen haben der Gemeinde-, Städte- und Landkreistag, der An-
waltsverband Baden-Württemberg im Deutschen AnwaltVerein, der Digitalcou-
rage e. V. und der Beamtenbund Tarifunion BBW. Der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat in seiner Stellungnahme keine 
Einwendungen erhoben. Der Normenprüfungsausschuss hat redaktionelle An-
merkungen zum Gesetzentwurf übermittelt, die übernommen wurden. Der Nor-
menkontrollrat hat eine Stellungnahme abgegeben und keine Einwände gegen die 
Darstellung der Regelungsfolgen erhoben. Die Beauftragte der Landesregierung 
Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen hat den 
Gesetzentwurf zur Kenntnis genommen. 
Im Beteiligungsportal der Landesregierung ging kein Kommentar ein.

2. Stellungnahmen zum Gesetzentwurf im Einzelnen und Bewertung

2.1 Der Gemeinde-, Städte- und Landkreistag hat keine Bedenken erhoben und 
auf eine detaillierte Stellungnahme verzichtet. Es wurde jedoch um Prüfung ge-
beten, ob bei den Informationen über die persönlichen, dienstlichen und arbeits-
rechtlichen Verhältnisse neben den aufgeführten Sucht- bzw. finanziellen Unzu-
verlässigkeitstatbeständen (§ 19 Absatz 2 Nummer 5 bzw. 6 LSÜG) eine Ergän-
zung um Spielsucht zweckmäßig ist.

Haltung der Landesregierung:

Der Vorschlag des Gemeinde-, Städte- und Landkreistags, die Aufzählung in § 19 
Absatz 2 Nummer 5 bzw. 6 LSÜG um den Punkt „Spielsucht“ zu ergänzen, wurde 
nicht aufgegriffen. Die Aufzählung der Fallgruppen in § 19 Absatz 2 LSÜG ist 
ausdrücklich nicht abschließend, wie der Formulierung des § 19 Absatz 2 Satz 2 
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LSÜG zu entnehmen ist. In der Kommentarliteratur und in der Rechtsprechung ist 
unstreitig, dass eine Spielsucht eine ausnutzbare Schwäche und damit eine beson-
dere Gefährdung einer Person gem. § 5 Absatz 1 Nummer 2 LSÜG darstellt und 
daher auch zu den zu berücksichtigenden Fallgruppen des § 19 Absatz 2 LSÜG 
gehört. Eine ausdrückliche Aufnahme in die Aufzählung des § 19 Absatz 2 LSÜG 
ist aufgrund des nicht abschließenden Charakters der Aufzählung sowie der ein-
deutigen Positionierung in Literatur und Rechtsprechung zum Thema Spielsucht 
nicht erforderlich.

2.2 Der Anwaltsverband Baden-Württemberg im Deutschen AnwaltVerein e. V. 
begrüßt die Neuregelungen im Landesverfassungsschutzgesetz, insbesondere die 
Neuregelung zur Bestandsdatenauskunft, wonach die manuelle Bestandsdatenaus-
kunft nun das Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten verlangt. Für richtig 
erachtet wird auch eine entsprechende Dokumentationspflicht hinsichtlich der tat-
sächlichen Anhaltspunkte und der Rechtsgrundlage. Nach Ansicht des Anwalts-
verbandes Baden-Württemberg ist die Regelung in § 5c Absatz 4 LVSG neu noch 
dahingehend zu ergänzen, dass die Entscheidungsgrundlagen für die Durchfüh-
rung der Bestandsdatenauskunft nachvollziehbar und überprüfbar dokumentiert 
werden. Es wird daher angeregt, den Wortlaut um die Wörter „nachvollziehbar“ 
und „überprüfbar“ zu ergänzen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass nur auf 
diese Weise die rechtsstaatlich gebotene Möglichkeit einer verwaltungsgerichtli-
chen Kontrolle und die aufsichtliche Kontrolle durch die Datenschutzbeauftragen 
eröffnet werde. Schließlich liege dies auch im Eigeninteresse der Behörde, weil 
der Dokumentationsvorgang die zu treffende Entscheidung rationalisiere und mä-
ßige, wenn die Behörde sich selbst über ihre Entscheidungsgrundlagen Rechen-
schaft ablegen müsse.
Zu den Änderungen im Landessicherheitsüberprüfungsgesetz wurden keine Ein-
wände erhoben.

Haltung der Landesregierung:

Die Regelung in § 5c Absatz 4 LVSG trägt bereits der Forderung nach einer nach-
vollziehbaren und überprüfbaren Dokumentation ausreichend Rechnung. Es wird 
ausdrücklich geregelt, dass sowohl die Rechtsgrundlage als auch die tatsächlichen 
Anhaltspunkte, die Anlass des Auskunftsersuchens waren, aktenkundig zu machen 
sind. Damit wurde der allgemeine Grundsatz der Aktenmäßigkeit der Verwaltung 
ausdrücklich im Gesetz geregelt. Dieser besagt, dass alle entscheidungsrelevanten 
Unterlagen und Bearbeitungsschritte eines Geschäftsvorfalls in der Akte zu füh-
ren (Prinzip der Schriftlichkeit) sowie vollständig, wahrheits gemäß und nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren sind. Eine Ergänzung des Wortlautes um die Begriffe 
„nachvollziehbar“ und „überprüfbar“ erübrigt sich daher. Mit Hilfe der beiden 
Entscheidungsgrundlagen, welche zu dokumentieren sind, wird künftig die auf-
sichtliche Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten sowie die verwaltungs-
gerichtliche Kontrolle erleichtert werden. 

2.3 Der Digitalcourage e. V. sieht die Änderungen des Landesverfassungsschutz-
gesetzes und des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes in seinem Umfang als 
unzureichend an. Durch die intransparente Arbeit des „Verfassungsschutzes“ 
verlören die Bürger und Bürgerinnen das Vertrauen in den Rechtsstaat, was der 
demokratischen Verfassung in Baden-Württemberg und in der Bundesrepublik 
Deutschland schade. Daraus folge, dass die „Verfassungsschutzämter“ in Bund 
und Ländern durch ein noch zu gründendes Gremium abgeschafft und ihre Tätig-
keiten aufgearbeitet werden müssten. Gleichzeitig müsse eine transparente und 
kontrollierte Abwehr aufgebaut werden.

Haltung der Landesregierung:

Der Forderung nach mehr Transparenz und Kontrolle des Verfassungsschutzes 
wird gerade mit den Änderungen im LVSG, insbesondere im Hinblick auf die 
Änderungen zur Regelung der Bestandsdatenauskunft, nachgekommen. Die Er-
weiterung der Dokumentationspflicht in § 5c Absatz 4 LVSG neu erleichtert die 
aufsichtliche Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten sowie die verwal-
tungsgerichtliche Kontrolle. Damit wurden zusätzlich zu den bereits bestehenden 
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Kontrollinstitutionen weitere Erleichterungen bei der Ausgestaltung der Kontrolle 
des Verfassungsschutzes geschaffen. 

2.4 Der Beamtenbund Tarifunion BBW hat in seiner Stellungnahme keine Einwen-
dungen erhoben, allerdings angeregt, den Gesetzentwurf aufgrund der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 26. April 2022, Az. 1 BvR 1619/17, zur teil-
weisen Verfassungswidrigkeit des Bayrischen Verfassungsschutzgesetzes auf die 
Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen.

Haltung Landesregierung:

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. April 2022 zum Bayri-
schen Verfassungsschutzgesetz bezog sich auf andere Regelungen als die im Ge-
setzentwurf genannten; insoweit sieht die Landesregierung keinen Änderungsbe-
darf. Soweit sich aus der Entscheidung für das LVSG anderweitiger Änderungs-
bedarf im Hinblick auf die Erhebungs- und Übermittlungsvorschriften ergibt, 
werden die erforderlichen Änderungen Anlass für ein weiteres Gesetzgebungsver-
fahren sein.
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